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Satzung der Stadt Rödermark  
über die Herstellungsmerkmale 
für die Erschließungsanlagen  
im Baugebiet "Jochert-Nord" 

 

 

 

 

Aufgrund des § 132 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

06.07.1979 (BGBl. I S. 949) in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung vom 

25.02.1952 (GVBl. S. 11) in der Fassung vom 01.04.1981 (GVBl. I S. 154) und den §§ 2 und 13 der 

Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen vom 17.10.1978, geändert am 03.07.1979 

und 17.11.1983, hat die Stadtverordnetenversamlung der Stadt Rödermark in ihrer Sitzung am 

21.01.1986 folgende Satzung über die Herstellungsmerkmale für die Erschließungsanlagen im 

Baugebiet "Jochert-Nord" beschlossen: 

 

 

 

§ 1 
Herstellungsmerkmale 

 

(1)  Abweichend von den in § 13 der Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen 

festgesetzten Herstellungsmerkmalen für Erschließungsanlagen gelten für 

  

 Elsternweg, Sperberweg, Habichtweg; Bussardweg, Milanweg, Pirolpfad, Kranichweg, 

Storchenweg, Reiherweg, Möwenweg, Meisenweg, Dohlenweg, Kuckucksweg, Ahrweg, 

Nachtigallenweg und der Stichstraße Weserstraße, Grundstück Gemarkung Urberach Flur 4 

Nr. 491/1,  

 

 folgende Herstellungsmerkmale: 
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 a) zu den Anliegergrundstücken begrenzte und kombinierte Verkehrsfläche für Fahrzeug- und 

 Fußgängerverkehr mit Unterbau und Verbundpflaster; 

 

 b) Entwässerungseinrichtungen mit Anschluß an die Kanalisation; 

 

 c) betriebsfertige Beleuchtungseinrichtungen. 

 

 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach Vollendung der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödermark, den 22.01.1986 

 

 

 

Der Magistrat der Stadt Rödermark 

 

 

 

 

 

gez. Faust, Bürgermeister 
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